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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über alternative Finanzierungs

formen (Alternativfinanzierungsgesetz - AltFG) erlassen und das Kapitalmarktgesetz geändert 

wird; Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirt

schaft über die von Emittenten nach dem AltFG zur Verfügung zu stellenden Informationen 

(GZ: BMWFW-56.923/0002-C1/6/2015) 

Sehr geehrter Herr Mag. Se per, 

die Kammer der Wirtschaftstreuhänder dankt für die Einladung zur Abgabe einer Stellungnahme zu 
den im Betreff angeführten Entwürfen. 

Stellungnahme (2. Teil) zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 

alternative Finanzierungsformen (Alternativfinanzierungsgesetz - AltFG) erlassen und das 

Kapitalmarktgesetz geändert wird 

Prüfungspflicht der Informationen nach § 4 Abs. 1 AltFG: 

Es ist festzuhalten, dass aus dem Gesetzesentwurf in Verbindung mit den Erläuternden Bemerkungen 
unseres Erachtens nicht eindeutig hervorgeht, um welche Art der Prüfung es sich handeln soll. Die 

Grundintention des Gesetzes soll offenbar eine Erleichterung der Finanzierung für KMU sein. 

Die Formulierung des § 4 Abs. 9 AltFG indiziert eine vergleichbare Prüfung, wie sie in § 8 Abs. 2 lit. a 
KMG normiert ist. 

Schönbrunner Straße 222-228 (U4-Center) . A-1120 Wien 
Telefon +4311 1811 73· Fax +4311 1811 73-100· eMail office@kwt.or.at· www.kwt.or.at 

Bankverbindungen: BA-CA 0049-46000/00· BIC: BKAUATWW . IBAN: AT93 1100 0004 9460 0000 
DVR459402 

20/SN-116/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Soweit es sich bei der im Entwurf vorgesehenen Prüfung um eine der Prüfung nach KMG vergleichbare 
Prüfung handeln soll, schließt sich die Kammer der Wirtschaftstreuhänder den Ausführungen des 

Instituts Österreichischer Wirtschaftsprüfer ("iwp") an, auch in Hinblick auf die berufsrechtlichen 
Rahmenbedingungen. Dies mit der Ausnahme des Verweises auf die §§ 271 - 271 b UGB, da unseres 
Erachtens für diese Art der Prüfung keine Bescheinigung gemäß § 15 A-QSG erforderlich sein soll. 

Des Weiteren sind unseres Erachtens diesfalls die Banken nicht als Prüfer vorzusehen. 

In den Erläuternden Bemerkungen wiederum wird ausgeführt, dass jedenfalls nicht die Richtigkeit der 

beigebrachten Informationen durch den Emittenten erfasst werden sollen. Darin besteht ein Wider

spruch zum Gesetzestext des § 4 Abs. 9 AltFG. Sollte dies bedeuten, dass bei der Prüfung kein dem 

KMG entsprechender Maßstab anzulegen ist, befürwortet die Kammer der Wirtschaftstreuhänder die 
Zulässigkeit der Prüfung auch durch Steuerberater und spricht sich nicht gegen die Prüfung auch 

anderer befähigter Berufsgruppen aus. 

Die Bestimmung zur alternativen Versicherungspflicht ist unseres Erachtens jedenfalls nicht ausrei
chend eindeutig. Der Inhalt der Versicherung sollte unseres Erachtens konkreter ausformuliert werden. 

Diese Stellungnahme wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder an das Präsidium des National

rats in elektronischer Form an die E-Mailadresse des Parlaments begutachtungsverfahren@parla

ment.gv.at übermittelt. 

Wir ersuchen höflich, unsere Vorschläge bzw. Anregungen zu berücksichtigen und verbleiben 

Mag. Klaus Hübner e.h. 
(Präsident) 

mit freundlichen Grüßen 
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